
Schwefelsaure Kalimagnesia mit 26% Kali 7,50

(höchstens 21/2, % Chlor). Jedes Zehntel-Prozent

Mehngchalt bis zu 30% K,O wird mit 2,885 Pf.
berechnet.

Die Preise verstehen sich für 100 kg ==1 dz lose ab Werk. Ce

Die Berechmunt unserer Salze erfolgt zu den Preisen und Bedingungen,
die am Tage unserer Auftragsbestätigung in Krait sind. Bei Terminaufträgen be-

halten wir uns besondere VöreA OT vor. , &gt;.
Die Rechnungen werden in Reichsmark ausgestellt. Eine Reichsmark ist

gleich dem Werte von 1/2790 kg Feingold ($ 3 des Münzgesetzes vom 80. August 1924).

6. Säcke: 100 kg fassender Jutesack 85 Pfg.

7. Füllgebühr: 10 Pig. für jeden Sack.

8. Überführungsgebühr: (vom Werke bis zur Versandstation): 4 Pfg. für

je 100 kg.
9. Zusammenladungsgebühr (bei kombinierten Sendungen): 8 Pfg. für

je 100 kg der kleineren Menge.

10. Notbedachung: 10,00 RM für das Pappdach oder für Deckenmiete;
Decke und Bindestricke sind unverzüglich frachtfrei an das Lieferwerk zurück-

zusenden.

ii Landabsatz: Die Ladegebühr beträgt 10 Pfg. für 100 kg.

j2. Zahlung: Zum 1. bzw. 15, des der Lieferung folgenden Monats,
Wegen des Skontos bei Barzahlung und der Bedingungen für den Wechsel-

kredit verweisen wir auf unser besonderes Rundschreiben.
Ferner verweisen wir auch an dieser Stelle unsere Abnehmer ausdrücklich

auf unsere Verkaufsbedingungen.

3.

Rabatte für Wiederverkäufer.

Nach ordnungsgemäßer, den Being engn entsprechender Abwicklung der
Geschäfte gewähren wir zur Zeit nachstehende Rabatte:

Bei Jahresabnahme von:

Karnallit
Kainit-Hartsalz und Hederich-

Kainit

Kalidüngesalz:
{8—22 9%
238—32 9,
38—42 %
50—54 % (Chlorkalium)

Schwefelsaures Kali 48—52 %
Schweielsaures Kalimagnesia

26—30 %
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Die Rabatte der ersten Stufe kommen gleich in den Rechnungen zum Abzug
Um 501 dz Reinkali und damit die zweite Rabattstufe zu erreichen, muß ein

Jahresumsatz von etwa 40 Mn Kainit-Hartsalz oder etwa 12—18 Wagen Kali-
düngesalz 40 % oder etwa 30 Wagen Kainit und 3—4 Wagen Kalidüngesalz 40 %
oder etwa 10 Wagen Kalidüngesalz 50—54 % (Chlorkalium) bzw. schwefelsaures

en oder etwa 20 Wagen Schwefelsaure Kalimagnesia zu ie 10000 kg erzielt

werden.

Für die Feststellung der Rabattstufe werden alle Kalisalzbezüge im Jahre zu
sammengerechnet. Die Rabattabrechnung erfolgt halbjährlich durch das Kali
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